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Skatepark Schwaz

Skate
Gültig: überalll

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Mehr Spaÿ für die Jugendlichen und Erwachsenen.

In jeder Stadt mindestens 2 Parks.

Skateschule

§1 Inhalt:

Man darf überall Skaten

Begriffsbestimmung:

Alles im Bereich Skaten darf genutzt werden.

Ausgenommen:

Wenn man das Skaten nicht kann sollte man die Skateschule besuchen.

§2 Verantwortungsregelung:

Für Unfälle wird nicht gehaftet !

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Wenn es eine Stadt doch nicht ermöglichen kann, sollte es in der nähe einen Park geben.

Skatepark Schwaz Lucas & Jakob


